
Verbindung, Vermischung, Verarbeitung §§ 943—951

(2) Der Untrennbarkeit steht es gleich, wenn die Tren
nung der vermischten oder vermengten Sachen mit un- 
verhältnismäßigen Kosten verbunden sein würde.

§949
Erlischt nach den §§ 946 bis 948 das Eigentum an einer 

Sache, so erlöschen auch die sonstigen an der Sache be
stehenden Rechte. Erwirbt der Eigentümer der belasteten 
Sache Miteigentum, so bestehen die Rechte an dem Anteile 
fort, der an die Stelle der Sache tritt. Wird der Eigentümer 
der belasteten Sache Alleineigentümer, so erstrecken sich 
die Rechte auf die hinzutretende Sache.

§ 950
(1) Wer durch Verarbeitung oder Umbildung eines oder 

mehrerer Stoffe eine neue bewegliche Sache herstellt, er
wirbt das Eigentum an der neuen Sache, sofern nicht der 
Wert der Verarbeitung oder der Umbildung erheblich ge
ringer ist als der Wert des Stoffes. Als Verarbeitung gilt 
auch das Schreiben, Zeiclmen, Malen, Drucken, Gravieren 
oder eine ähnliche Bearbeitung der Oberfläche.

(2) Mit dem Erwerbe des Eigentums an der neuen Sache 
erlöschen die an dem Stoffe bestehenden Rechte.

§951
(1) Wer infolge der Vorschriften der §§ 946 bis 950 einen 

Rechtsverlust erleidet, kann von demjenigen, zu dessen 
Gunsten die Rechtsänderung eintritt, Vergütung in Geld 
nach den Vorschriften über die Herausgabe einer ungerecht
fertigten Bereicherung fordern. Die Wiederherstellung des 
früheren Zustandes kann nicht verlangt werden.

(2) Die Vorschriften über die Verpflichtung zum Schadens
ersätze wegen unerlaubter Handlungen sowie die Vor
schriften über den Ersatz von Verwendungen und über das 
Recht zur Wegnahme einer Einrichtung bleiben unberührt. 
In den Fällen der §§ 946, 947 ist die Wegnahme nach den für 
das Wegnahmerecht des Besitzers gegenüber dem Eigen
tümer geltenden Vorschriften auch dann zulässig, wenn die
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